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2. Abschnitt — Straftaten gegen Freiheit

und Würde des Menschen §140

verleumdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, Ver
urteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem  
Tadel bestraft.

Beleidigungen und Verleum dungen sind grundsätzlich als Vergehen 
von den Gerichten zu verfolgen, w enn sie wegen der Zugehörigkeit des 
Beleidigten zu einem anderen Volk, einer anderen Nation oder Rasse 
begangen werden. Diese Bestim m ung bringt den Willen und die E nt
schlossenheit der Bevölkerung in der DDR zum Ausdruck, keine w ie 
auch im m er geartete D iskrim inierung oder Geringschätzung eines M en
schen wegen seiner rassischen, nationalen oder Volkszugehörigkeit zu
zulassen. § 140 findet A nw endung auf persönliche Beleidigungen. Besitzt 
die H andlung den C harak ter einer Völker- od.er Rassenhetze, ist sie nach 
§ 92 zu bestrafen.
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